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Region der vorangegangenen Preisträger zu berücksichtigen ist. Die Vergabe des Preises 
erfolgt in Anerkennung ihres Engagements im Dienste der Menschheit bei der Förderung 
der Aussöhnung und des sozialen Zusammenhalts und bei der Gemeinwesenentwicklung, 
geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen. Aktive Bedienstete einer 
Organisation des Systems der Vereinten Nationen kommen als Preisträger nicht in Be-
tracht. 

2. Der jedem Preisträger verliehene Preis besteht, in Anerkennung der Bescheidenheit 
Nelson Rolihlahla Mandelas, in einer Tafel, in die eine angemessene Würdigung und ein 
relevantes Zitat eingraviert sind. Das Zitat wird von dem Ausschuss für den Nelson-
Rolihlahla-Mandela-Preis der Vereinten Nationen (siehe Artikel 4) im Benehmen mit dem 
Generalsekretär ausgewählt. 
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 a) fünf Vertreter von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, wobei jede der fünf 
Regionalgruppen, nämlich die afrikanischen Staaten, die asiatisch-pazifischen Staaten, die 
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